
 

Amtliche Bekanntmachung des Landkreises Tübingen 
Landratsamt Tübingen-Untere Vermessungsbehörde 

 

Abschluss der Liegenschaftsvermessung an der B 28 auf Gemarkung Kiebingen 
der Gemeinde Rottenburg am Neckar 
 
Das Landratsamt Tübingen - Abt. Vermessung und Flurneuordnung hat die beantragte 
Liegenschaftsvermessung (§ 5 Abs. 1 des Vermessungsgesetzes) an der B 28 auf 
Gemarkung Kiebingen der Gemeinde Rottenburg am Neckar im Bereich der Flurstücke 
Nr. 277, 277/1, 277/2, 1960, 1961, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1969, 1971, 1973, 
1974, 1975, 1977, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1988, 1989, 1990, 
1991, 1993, 2000/1, 2009, 2010, 2010/1, 2010/2, 2011, 2046/1, 2075, 2077, 2078, 2079, 
2081, 2082, 2084, 2085, 2086, 2087, 2089, 2090, 2092, 2094, 2095, 2096, 2098/1, 2107, 
2108, 2110, 2113, 2114/1 abgeschlossen. Die Veränderungen sind im 
Fortführungsnachweis Nr. 2023/3 der Gemarkung Kiebingen vom 03.12.2024 
beschrieben. Das Liegenschaftskataster wurde fortgeführt. Damit sind die vom 
Landratsamt Tübingen - Abt. Vermessung und Flurneuordnung im Zuge der 
Baumaßnahmen an der B 28 durchzuführenden Vermessungsarbeiten, in diesem 
Bereich, erledigt. 
 
Die Veränderungen wurden dem Grundbuchamt Böblingen mitgeteilt. 
 
Der Fortführungsnachweis und die zugehörigen Vermessungsschriften können während 
der Öffnungszeiten beim Landratsamt Tübingen - Abt. Vermessung und Flurneuordnung, 
Bismarckstraße 110, 72072 Tübingen eingesehen werden. 
 
Veränderungen der Fläche, der tatsächlichen Nutzung und der land- und 
forstwirtschaftlichen Flurstücke teilt das Landratsamt Tübingen - Abt. Vermessung und 
Flurneuordnung zum Jahresende dem Finanzamt mit. 
 
Die Eigentümer und Erbbauberechtigten der von der Liegenschaftsvermessung 
betroffenen Flurstücke können auf Verlangen Auszüge aus dem Fortführungsnachweis 
erhalten. Das Landratsamt Tübingen - Abt. Vermessung und Flurneuordnung steht Ihnen 
für weitere Auskünfte unter der Tel. 07071/207-4210 gerne zur Verfügung. 
 
Den Inhalt dieser öffentlichen Bekanntmachung sowie eine Karte finden Sie auch auf 
unserer Internetseite http://www.kreis-tuebingen.de unter dem Navigationspunkt 
“Bekanntmachungen“. 

 
Tübingen, den 05.12.2024.  
Hans-Joachim Wank 
Landratsamt Tübingen 
Untere Vermessungsbehörde, Abt. Vermessung und Flurneuordnung 

 

 

 

http://www.kreis-tuebingen.de/
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